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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1994

Norm

EO allg

EO §27

Rechtssatz

Durch eine Exekutionsführung soll dem Gläubiger einerseits möglichst rasch zur Befriedigung seines Anspruchs

verholfen werden, andererseits aber soll gegen den Verp5ichteten nicht mehr Zwang ausgeübt werden als der

beabsichtigte Zweck, die Exekution erfolgreich zu gestalten, erfordert. Dies ist bei der Exekutionsbewilligung, beim

Exekutionsvollzug und auch nachher zu beachten.
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